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kräfte und Ärzte

 Seite 6

Fo
to

: D
ir

k 
R

ix
en

 /
 H

FU
K

 N
or

d

Fo
to

: D
ir

k 
R

ix
en

 /
 H

FU
K

 N
o

rd

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 H

ei
nz

 /
 H

FU
K

 N
or

d

Einsatzkräfte mit Handicap:Einsatzkräfte mit Handicap:

Jeder kann helfen –  Jeder kann helfen –  
Inklusion im FeuerwehrdienstInklusion im Feuerwehrdienst



2

Nr. 41  Ausgabe 1 / 2017Nr. 55 Ausgabe 1 / 2024

Einsatzkräfte mit Handicap:

Jeder kann helfen – Inklusion im Feuerwehrdienst
Zentrale Idee der Inklusion ist, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung 
gemeinsam in allen Lebensbereichen 
selbstbestimmt leben und zusammen-
leben. Ob beim Einkaufen, am Arbeits-
platz, in der Schule, auf Veranstaltun-
gen, in der Freizeitgestaltung oder im 
Kreis der Familie: Jeder wird von der 
Gesellschaft so akzeptiert, wie er ist. 
Dies bedeutet auch, dass es allen Men-
schen, die in der freiwilligen Feuer-
wehr helfen wollen, nach ihren jeweili-
gen Kräften und Fähigkeiten und den 
örtlichen Gegebenheiten der Feuer-
wehr grundsätzlich ermöglicht werden 
sollte. Wir zeigen in diesem Heft auf, 
wie die Ansätze der Inklusion in der 
Feuerwehr umgesetzt werden und ge-
lingen können. 

Feuerwehr im Wandel

Der demographische Wandel, ein ver-
ändertes Freizeitverhalten der Men-
schen, veränderte berufliche Situatio-
nen, weite Arbeitswege oder die zu-
nehmende technische Spezialisierung. 
Diese und weitere Gründe führen dazu, 
dass die Feuerwehren sich personell 
breiter aufstellen müssen. Immer mehr 
in den Blick geraten hierbei auch Per-
sonen, die man vor Jahren noch katego-
risch ausgeschlossen hätte, weil sie 
wegen eines Handicaps nicht in allen 
Bereichen des Feuerwehrdienstes hät-
ten eingesetzt werden können. 

Diese einschränkende Haltung gehört 
in der Regel der Vergangenheit an. Dar-
über hinaus führen eine zunehmende 
Akzeptanz und technologische Ent-
wicklung dazu, dass Menschen mit Be-
hinderungen mehr und mehr Zugang zu 
vielen Bereichen der Gesellschaft und 
zur Arbeitswelt erlangen. Im Gegenzug 
ist in der heutigen Zeit die alleskön-
nende Einheitsfeuerwehrkraft weder 
realistisch noch gefordert. Die Feuer-
wehren öffnen sich zunehmend Perso-
nengruppen, für die früher der Feuer-
wehrdienst voller Hürden war. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
der UN-Konvention zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung beigetre-
ten. Ziel ist es, Menschen mit Behinde-
rung die Teilhabe an allen gesellschaft-
lichen Prozessen zu garantieren (Inklu-
sion). Der Deutsche Feuerwehrverband 
fördert die Inklusion und schreibt dazu 
in seinem Positionspapier: „Die deut-
schen Feuerwehren sehen sich in der 
Mitte der Gesellschaft. Wenn sie diese 
Gesellschaft widerspiegeln wollen, 
dann müssen sie sich allen gesell-
schaftlichen Schichten öffnen. Dazu 
zählen auch Menschen mit Behinde-
rung.“

Behinderung: Einheitliche  
Definition schwierig

Nähert man sich dem Thema, muss zu-
nächst einmal geklärt werden, was eine 

Behinderung ist. Schaut man im Inter-
net nach einer Definition, so wird man 
keine eindeutige Aussage finden. Das 
hängt auch stark davon ab, was eine 
Gesellschaft als Behinderung ansieht. 
Allgemein könnte man es wohl so be-
schreiben, dass eine Behinderung eine 
starke körperliche oder geistige Beein-
trächtigung ist. Jemand, der eine Brille 
trägt, hat eine Seheinschränkung und 
somit eine Sehbehinderung. Jemand mit 
Brille würde gesellschaftlich wahr-
scheinlich jedoch nicht als Mensch mit 
Behinderung definiert werden.

Eine allgemeingültige, rechtsverbindli-
che Definition gibt es nicht. 

Um es für diesen Beitrag dennoch 
etwas zu konkretisieren, liegt der 

  Auch in der Jugendfeuerwehr ist Inklusion ein großes Thema.
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Fokus hier auf körperlichen, gesund-
heitlichen und geistigen Einschränkun-
gen, die Fragen nach der Eignung einer 
Person für die Aufgaben im Feuerwehr-
dienst aufwerfen können. Dies können 
z.B. Personen im Rollstuhl, mit fehlen-
den Gliedmaßen, erheblichem Hör- 
oder Sehverlust oder Erkrankungen wie 
Epilepsie sein. Eine Auflistung kann 
dabei nicht endgültig oder allumfas-
send sein. 

Möchten Feuerwehren Menschen mit 
Behinderung in den Dienst einbinden 
und somit Inklusion aktiv umsetzen, ist 
häufig anfangs unklar, wie und wo man 
Personen mit Behinderung einsetzen 
kann und wie es dann mit dem Versiche-
rungsschutz durch die Feuerwehr-Un-
fallkasse aussieht. Auch Ängste spielen 
eine Rolle, z.B. bei der Erfüllung eines 
Einsatzauftrages in Schwierigkeiten zu 
geraten, mehr auf Personen achtgeben 
zu müssen und dafür eventuell zusätzli-
ches Personal zu binden sowie die Be-
fürchtung, Menschen mit Behinderung 
durch falsches Einsetzen weiter zu 
schädigen. Hinzu kommt die Angst, 
beim falschen Einsetzen von Menschen 
mit Handicap und daraus resultierenden 
Unfällen, haftungsrechtliche Probleme 
oder Probleme mit dem Unfallversiche-
rungsschutz zu bekommen. Darauf 
möchten wir in diesem Beitrag ebenfalls 
eingehen und über die Bedingungen 
aufklären.

Gesetzliche Grundlagen der 
Eignung im Feuerwehrdienst

Ziel muss für jede Einsatzkraft, egal 
ob mit oder ohne Behinderung, immer 
sein, den Feuerwehrdienst ohne Scha-
den an der Gesundheit durchführen zu 
können. Die DGUV Vorschrift 49 (Un-
fallverhütungsvorschrift „Feuerweh-
ren“) geht gleich in mehreren Paragra-
phen auf die Themen Eignung, Gefähr-
dungsbeurteilung, personelle Auswahl 
und sichere Durchführung des Diens-
tes ein.

§ 6 fordert von der Stadt bzw. Ge-
meinde als Unternehmerin, „dass Feu-
erwehrangehörige nur für Tätigkeiten 
eingesetzt werden dürfen, für die sie 
körperlich und geistig geeignet sowie 
fachlich befähigt sind. Bestehen Zwei-
fel an der körperlichen und geistigen 

Eignung für die vorhergesehene Tätig-
keit, so hat sich die Unternehmerin die 
Eignung ärztlich bestätigen zu lassen.“ 

§ 15 fordert, „dass im Feuerwehrdienst 
nur Maßnahmen getroffen werden dür-
fen, die ein sicheres Tätigwerden der 
Feuerwehrangehörigen ermöglicht.“

Werden durch die Unternehmerin Auf-
gaben an Feuerwehrangehörige über-
tragen, so obliegt ihr eine besondere 
Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Or-
ganisationspflicht. Die DGUV Vorschrift 
49 „Feuerwehren“ geht hier explizit 
noch einmal darauf ein:  Bei der Über-
tragung von Aufgaben und Pflichten 
auf Versicherte (in besonderem Maße 
je nach Art der Tätigkeit) ist zu berück-
sichtigen, ob die Versicherten befähigt 
sind, die für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz bei der Aufgabener-
füllung zu berücksichtigenden Bestim-
mungen und Maßnahmen einzuhalten. 
Vor allem die Führungskräfte werden 
hier in die Pflicht genommen, für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
der ihnen unterstellten Feuerwehran-
gehörigen zu sorgen. Die fachliche Be-
fähigung sowie geistige und körperli-
che Eignung sind dabei von zentraler 
Bedeutung. 

Unterschiedliche Tätigkeiten, 
unterschiedliche Eignungsvor-
aussetzungen

Die Eignung von Menschen mit Behin-
derungen für den Feuerwehrdienst 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Diese können die Art und der Schwere-
grad der Behinderung bzw. der Ein-
schränkung sein oder die spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Feuer-
wehrtätigkeit. Dabei ist klar: Nicht alle 
Positionen oder Aufgaben innerhalb 
der Feuerwehr erfordern körperliche 
Höchstleistungen. Es gibt auch admi-
nistrative und unterstützende Tätigkei-
ten, bei denen Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten einen wert-
vollen Beitrag leisten können. Anders-
herum gibt es jedoch auch Aufgaben 
und Tätigkeiten, die nicht von jeder 
Person ausgeführt werden können. 
Menschen mit körperlichen oder geisti-
gen Beeinträchtigungen können nicht 
pauschal ausgeschlossen, dürfen je-
doch auch nicht für alles eingesetzt 
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werden. Entscheidend ist, dass die Per-
son in der Lage ist, die Aufgaben sicher 
und effektiv auszuführen.

Wie also vorgehen?

Immer wieder bekommen die Feuer-
wehr-Unfallkassen Anfragen von Städ-
ten, Gemeinden oder Führungskräften 
aus den Wehren, weil Personen mit 
Handicap Interesse an der Feuerwehr 
äußern und Mitglied werden möchten. 
Ähnlich verhält es sich, wenn bereits 
aktive Einsatzkräfte altersbedingt, 
durch Krankheit oder Unfall nicht mehr 
in dem Umfang einsetzbar sind, wie 
bisher. Zu klärende Fragen sind dann:
• Kann die Person in die Einsatzabtei-

lung aufgenommen werden bzw. für 
welche Aufgaben ist sie dort geeig-
net? 

• Wie bzw. für welche Tätigkeit kann 
ich die Person sicher einsetzen, so 
dass der Dienst für sie und andere 
ohne Gefährdungen möglich ist?

• Wie sieht es mit dem Versicherungs-
schutz aus?

Allem voran steht die Gefährdungsbe-
urteilung, wie sie in § 4 der DGUV Vor-
schrift 49 „Feuerwehren“ gefordert 
ist. Um eine Gefährdungsbeurteilung 
korrekt durchführen zu können, bedarf 
es einiger Informationen als Grund-
lage. Dazu zählt vor allem eine Be-
schreibung möglicher Tätigkeiten und 
Funktionen im Feuerwehrdienst, ähn-
lich einer Stellenbeschreibung. Nur 
wenn die Tätigkeiten und Funktionen 
bekannt sind, können die daraus re-

sultierenden körperlichen, geistigen 
und fachlichen Anforderungen an die 
Tätigkeit oder Funktion herausgear-
beitet werden.

Aus Sicht der Führungskräfte betrach-
tet heißt dies: Kenne ich die Tätigkei-
ten mit ihren Anforderungen und Be-
lastungen und kenne ich die Möglich-
keiten und Einschränkungen der Ein-
satzkräfte oder des bzw. der Bewer- 
benden, kann ich beurteilen, wie ich 
die Person, ihren körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten entsprechend, 
einsetzen kann.

Voraussetzung dafür ist ein ehrlicher 
Umgang miteinander. Konkret bedeutet 
dies, dass die Personen, die in die Feu-
erwehr aufgenommen werden möch-
ten, oder auch Einsatzkräfte, die schon 
aktiven Dienst verrichten, deren Ge-
sundheitszustand sich jedoch verän-
dert hat, offen und ehrlich ihre Ein-
schränkungen ansprechen. Diese Ei-
genverantwortung wird auch in der 
DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ in 
§ 6 Absatz 2 gefordert: „Feuerwehran-
gehörige, die unter Einsatzbedingun-
gen – insbesondere bei Gefahr für Leib 
und Leben Dritter – im Feuerwehrdienst 
eingesetzt werden, müssen ihnen be-
kannte, aktuelle und dauerhafte Ein-
schränkungen ihrer gesundheitlichen 
Eignung der Unternehmerin bzw. der 
zuständigen Führungskraft unverzüg-
lich und eigenverantwortlich melden.“ 
Nur so können Einschränkungen be-
rücksichtigt und der Gesundheits-
schutz gewahrt werden.

Ärztlicher Rat und die  
Entscheidungshilfe für  
Funktion und Eignung in  
der Feuerwehr

Die Verantwortlichen in den Städten 
und Gemeinden sowie unter den Füh-
rungskräften der Feuerwehren verfü-
gen im Regelfall nicht über einen medi-
zinischen Sachverstand, um bei allen 
Krankheiten oder Behinderungen kor-
rekt einschätzen zu können, wie die 
Person eingesetzt werden kann. Für 
solche Fälle fordert die DGUV Vor-
schrift 49 „Feuerwehren“, dass sich die 
verantwortlichen Entscheidungsträger 
„im Zweifel ärztlichen Rat einholen und 
die Eignung für eine Tätigkeit oder 

Funktion durch eine Eignungsuntersu-
chung bestätigen lassen.“ Da es nicht 
für alle Tätigkeiten und Funktionen 
eine Rechtsgrundlage für eine Eig-
nungsuntersuchung gibt, muss auf 
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
eine individuelle Eignungsuntersu-
chung erfolgen.

Die Entscheidung, ob die Eignung 
einer Person für oder gegen eine Tä-
tigkeit oder Funktion in der Feuerwehr 
spricht, hängt dann vom Ergebnis der 
ärztlichen Untersuchung ab. Das setzt 
voraus, dass der Arzt oder die Ärztin 
ausreichend Kenntnisse über die 
Funktionen und Tätigkeiten im Feuer-
wehrdienst hat und dessen Belastun-
gen kennt. Hierbei leistet die „Ent-
scheidungshilfe der HFUK Nord für 
Funktion und Eignung im Feuerwehr-
dienst“ Unterstützung (siehe nächster 
Artikel im Anschluss an diesen Titel-
beitrag). 

Die Entscheidungshilfe ist so aufge-
baut, dass die üblichen Funktionen im 
Feuerwehrdienst beschrieben werden 
und in einer Übersichtsmatrix Anforde-
rungen sowie Ausschlusskriterien ge-
genübergestellt sind. Ein Arzt bzw. 
eine Ärztin kann schnell durch einen 
Blick in die Übersichtsmatrix schauen, 
was untersucht werden soll und welche 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
eine Tätigkeit ausschließen könnten. 
Für die Feuerwehren stehen als Ein-
gangsfrage an den Arzt oder die Ärztin 
zwei Varianten zur Verfügung:

Variante 1: 
Eine Person wird mit der Fragestellung 
einer allgemeinen Einschätzung zum 
Arzt oder zur Ärztin geschickt. Der Arzt 
bzw. die Ärztin geht anhand der Matrix 
durch die einzelnen Funktionen und Tä-
tigkeiten und schaut, welche Anforde-
rungen von der Person erfüllt werden. 
Die Feuerwehr erhält im Anschluss eine 
Übersicht, für welche Tätigkeiten die 
Einsatzkraft körperlich und geistig ge-
eignet ist. 

Variante 2:
Die Feuerwehr entsendet eine Person 
mit der gezielten Fragestellung hin-
sichtlich bestimmter Funktionen zum 
Arzt bzw. zur Ärztin und lässt abklären, 
ob die Person für die angedachte Tätig-

  Mit einem Cochlear-Implantat kann ein 
Feuerwehrangehöriger wieder am Feuer-
wehrdienst teilnehmen. 
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keit oder Funktion geeignet ist. So ge-
schieht es aktuell bereits bei der Eig-
nungsuntersuchung der Atemschutzge-
räteträgerinnen und -träger.

Dokumentation und Dienst- 
vereinbarung

Sind Untersuchung sowie Einschätzung 
erfolgt, ist es ratsam, dass schriftlich 
vereinbart wird, für welche Tätigkeiten 
ein Einsatz erfolgen kann bzw. für wel-
che nicht. Auch hierzu bietet die Ent-
scheidungshilfe für Funktion und Eig-
nung auf den letzten Seiten ein Hilfsmit-
tel in Form einer Muster-Dienstverein-
barung über Funktion und Verwendung 
in der Feuerwehr an.

Anpassung von PSA  
und Gebäuden

Nimmt eine Person mit körperlichen Be-
einträchtigungen ihren Dienst in der 
Feuerwehr auf, so muss nicht nur der 
Wille zur Inklusion vorhanden sein, son-
dern es müssen auch sichere Bedingun-
gen für einen sicheren Dienst gegeben 
sein. Das kann bedeuten, dass PSA / 

Schutzkleidung angepasst oder Ge-
bäude umgebaut werden müssen (bei-
spielsweise Eingänge mit Rampen verse-
hen), um einen barrierefreien Dienst zu 
ermöglichen. Die Kosten hierfür muss 
die Kommune als Trägerin des Brand-
schutzes und somit zuständiger Unter-
nehmer oder Unternehmerin tragen.

Versicherungsschutz

Auch wenn das sinnvolle Einbinden von 
Menschen mit Behinderung in den Feu-
erwehrdienst Absprachen und Änderun-
gen alter Gewohnheiten bedeutet und 
man auch nicht alle Menschen in jeder 
Funktion einsetzen kann, so können 
Personen mit Behinderungen einen gro-
ßen Mehrwert für eine Feuerwehr brin-
gen. Wird der beschriebene Weg gegan-
gen und diese Personen entsprechend 
ihrer Fähigkeiten eingesetzt und Ge-
fährdungen damit minimiert bzw. aus-
geschlossen, steht auch dem Versiche-
rungsschutz nichts im Wege.

  HFUK Nord 
Med. Selbstauskunft

  HFUK Nord 
Entscheidungshilfe 
„Eignung und Funk-
tion im Feuerwehr-
dienst“ der HFUK Nord 
(kostenlos herunter-
ladbar)

Weiterführende Materialen:

  Ein angepasster Feuerwehrstiefel kann die Teilnahme an Einsätzen trotz körperlichen Handi-
caps  ermöglichen. 
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Mensch mit Behinderung stellt sich vor oder  
Einsatzkraft teilt mit, dass es Änderungen in der körperli-

chen oder geistigen Eignung gibt.

Bewerber oder Bewerberin oder Einsatzkraft mit körperli-
cher oder geistiger Einschränkung teilt seine oder ihre  
Einschränkungen mit (medizinische Selbstauskunft). 

Unternehmer / Unternehmerin / 
Führungskraft bewertet anhand 
der Informationen, für welche 

Funktion / Tätigkeit die Person 
schädigungslos eingesetzt wer-
den könnte (z.B. Stellen- bzw. 

Funktionsbeschreibung).

Sollte der Unternehmer / die  
Unternehmerin / die Führungskraft 
die Entscheidung zum Einsatz nicht 
treffen können / wollen, so wird ein 

Arzt oder Ärztin mit Kenntnissen über 
die Tätigkeiten sowie Belastungen im 

Feuerwehrdienst zu Rate gezogen.

Nicht  
mög-
lich 

Eine Entscheidung hinsichtlich der Funktion / Tätigkeit wird getroffen und schrift-
lich zwischen den Parteien vereinbart.

Im folgenden Ablaufschema wird das Prozedere noch einmal in den einzelnen 
Schriften betrachtet: 
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Hilfsmittel für Führungskräfte und Ärzte:

Entscheidungshilfe „Funktion und Eignung“  
neu erschienen
Seit 2012 bietet die HFUK Nord die 
„Entscheidungshilfe für Funktion und 
Eignung in der Feuerwehr“ an. Sie hat 
das Ziel, Ärztinnen und Ärzten sowie 
Führungskräften in der Feuerwehr Hil-
festellung bei gesundheitlichen Frage-
stellungen im Zusammenhang mit 
Funktionen im Feuerwehrdienst zu 
geben. Entwickelt von Ärztinnen und 
Ärzten mit Feuerwehrhintergrund, Ar-
beits- und Betriebsmedizinern und 
-medizinerinnen, Fachleuten aus der 
Feuerwehr sowie Mitarbeitenden der 
HFUK Nord.

Im Laufe der Jahre haben sich vor allem 
rechtliche Sachverhalte ver-
ändert, die eine Überarbei-
tung notwendig machten. 
Vor allem Veränderungen 
hinsichtlich einer stärkeren 
Unterscheidung zwischen 
Vorsorge und Eignung, sowie 
die Überarbeitung der „Be-
rufsgenossenschaftlichen 
Grundsätze für arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchun-
gen“ zum neuen Buch „DGUV 
Empfehlungen für arbeitsme-
dizinische Beratungen und 
Untersuchungen“ machten An-
passungen notwendig. Nun-
mehr ist die Entscheidungs-
hilfe in der dritten Auflage er-
schienen.

Hintergrund: Eignung für den 
Feuerwehrdienst

Der Feuerwehrdienst kann körperlich, 
geistig und fachlich sehr fordernd sein. 
Um zu gewährleisten, dass der Feuer-
wehrdienst für alle Beteiligten ohne 
gesundheitliche Schädigungen und si-
cher durchgeführt werden kann, ist es 
notwendig, dass in den einzelnen 
Funktionen Einsatzkräfte eingesetzt 
werden, die fachlich befähigt und kör-
perlich sowie geistig geeignet sind. 

Die fachliche Befähigung erlangt man 
durch eine (feuerwehrtechnische-) 
Ausbildung. Die Einschätzung der kör-
perlichen und geistigen Eignung ist da 
schon schwieriger. Jede Einsatzkraft 
bringt gewisse körperliche Vorausset-
zungen und oftmals auch gesundheitli-
che Einschränkungen mit sich. Darüber 
hinaus verändern sich die gesundheit-
lichen Situationen der Einsatzkräfte 
über die Zeit und mit zunehmendem 
Alter. 

Den Unternehmern und Führungskräf-
ten obliegt die Aufgabe, die Einsatz-
kräfte in Funktionen einzusetzen.  

Hierbei müssen sie den Gesund-
heitszustand jeder einzelnen Person 
berücksichtigen. Immer wieder werden 
Fragen an die Unfallversicherungsträ-
ger herangebracht, ob und wie eine Per-
son mit Diabetes eingesetzt werden 
kann oder der Kamerad, der einen Herz-
infarkt hatte? Oder wie sieht es mit der 
Kameradin aus, die bei einem Unfall 
mehrere Finger verloren hat? Fragen, 
die nicht so einfach zu klären sind. 

Bestehen Zweifel an der Eignung für 
eine Funktion, so muss ein Arzt oder 
eine Ärztin mit Kenntnissen aus dem 
Bereich der Feuerwehr eine Beurtei-

lung durchführen, ob die Person für die 
Tätigkeit geeignet ist. Gesundheitliche 
Beeinträchtigungen können jedoch in 
unterschiedlicher Ausprägung vorlie-
gen und nicht immer ist den Ärztinnen 
oder Ärzten geläufig, welche Belastun-
gen im Feuerwehrdienst auftreten. Aus 
diesem Grund wurde die Entschei-
dungshilfe im Jahr 2012 ins Leben ge-
rufen. Sie gibt den Entscheidungstra-
genden eine Bewertungsmöglichkeit 
an die Hand. 

Hierbei kann in zwei Fallkonstellationen 
unterschieden werden. Zum einen be-

steht die Möglichkeit, neue 
Einsatzkräfte einmal grundle-
gend untersuchen zu lassen 
(ähnlich eines medizinischen 
Einstellungstestes) um zu 
schauen, für welche Funktio-
nen sie geeignet sind oder 
zum anderen Personen hin-
sichtlich einer bestimmten 
Tätigkeit (z.B. Arbeiten in 
Höhen oder Fahr- und Steu-
ertätigkeiten) untersuchen 
zu lassen.

Mit der Überarbeitung und 
Erscheinung in dritter Auf-
lage ist die Entscheidungs-
hilfe somit wieder auf 

neustem Stand und kann auf der Inter-
netseite der HFUK Nord kostenlos her-
untergeladen werden. Hierzu einfach 
im Suchfeld „Entscheidungshilfe“ ein-
geben oder den QR-Code scannen.

  HFUK Nord 
Download Broschüre 
„Entscheidungshilfe 
für Funktion und Eig-
nung in der Feuerwehr“

Fo
to

: D
ir

k 
R

ix
en

 /
 H

FU
K

 N
or

d



7

Nr. 41  Ausgabe 1 / 2017Nr. 55 Ausgabe 1 / 2024

Fliegende Pollen und Co.:

Allergien können im Feuerwehrdienst 
zu Gefährdungen führen
Unter einer Allergie versteht man im 
Allgemeinen eine übermäßige Reak-
tion des Immunsystems auf be-
stimmte, normalerweise harmlose 
Stoffe bzw. nicht infektiöse Fremd-
stoffe. Allergien sind bei Menschen 
vielfältig und dementsprechende ge-
sundheitliche Reaktionen reichen von 
leicht bis heftig. Im Extremfall kann 
eine allergische Belastung wie z.B. 
durch starken Pollenflug oder Insek-
tenstich zu einem allergischen oder 
anaphylaktischen Schock führen, der 
unter Umständen zu einer lebensbe-
drohlichen Situation führen kann.

Im Wesentlichen konzentrieren sich al- 
lergische Reaktionen auf die Atemwege, 
auf Haut und Augen sowie den Magen-
Darm-Trakt oder führen zu allgemeinen 
Reaktionen wie beispielsweise Fieber, 
Müdigkeit, Schnupfen, Juckreiz und 
Hautausschlag. Zu den häufigsten aller-
gischen und atopischen Erkrankungen 
gehören Asthma, Heuschnupfen, Neuro-
dermitis, Kontaktekzeme sowie Nah-
rungsmittelunverträglichkeit und Insek-
tengiftallergien. Ganz gleich, ob Gräser- 
oder Blütenpollen, Tierhaare, Insekten-
stiche bzw. -haare oder eine Lebensmittel- 
unverträglichkeit: allergische Reaktio-
nen basieren auf einer Vielzahl von Ur-
sachen und können daher in verschiede-
nen Situationen auftreten. 

Feuerwehrleute sind Risiken 
häufig ausgesetzt

Folglich stellen allergische Reaktionen 
für betroffene Feuerwehreinsatzkräfte 
ein Risiko dar, welches mit gesundheit-
lichen Einschränkungen und möglichen 
Leistungseinbußen im Feuerwehrdienst 
verbunden ist. Aufgrund unterschiedli-
cher Übungs- und Schulungsformen 
oder Einsätze stehen Feuerwehrangehö-
rige ständig mit der Umwelt in Kontakt 
und sind somit unmittelbar verschiede-
ner externer Faktoren ausgesetzt. Dies 
bedeutet zugleich ein erhöhtes Risiko 
für die Auslösung einer allergischen Re-
aktion, denn schon beim ersten Kontakt 

mit einer körperfremden Substanz (bei-
spielsweise durch das Einatmen von 
Schimmelpilzen) kann das Immunsys-
tem innerhalb kurzer Zeit mit Entzün-
dungszeichen antworten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass allergische Reaktio-
nen sich nicht nur auf eine bestimmte 
Jahreszeit konzentrieren, sondern auch 
teilweise ganzjährig auftreten können.

Neben dem Pollenflug, welcher auf-
grund klimatischer Veränderungen sich 
mittlerweile von März bis Oktober er-
streckt, kann es in den Sommermonaten 
auch zum Kontakt mit unliebsamen Tier-
chen, insbesondere den Kiefer- und Ei-
chenprozessionsspinnern kommen, die 
allergische Reaktionen hervorrufen kön-
nen. 

Allergieproblem offen  
ansprechen

Sind Allergien bekannt, sollte der Kon-
takt mit allergieauslösenden Stoffen 
möglichst vermieden werden. Betroffe-
nen Personen wird daher geraten, je 
nach Schwere der Allergiereaktionen 
Medikamente oder ein Notfallset bei 
sich zu tragen. Zudem sind offene Ge-
spräche mit der Leitung der Feuerwehr 
sowie die Mitteilung an weitere, mit der 
Situation vertraute Feuerwehrangehö-
rige anzustreben, damit diese bei einer 
allergischen Reaktion wissen, was zu 
tun ist.

Insbesondere Atemschutzgeräteträger 
und -trägerinnen stehen in der Eigen-
verantwortung, wenn es um das Thema 
persönliche Gesundheit geht. Fühlt sich 
die betroffene Person selbst nicht in der 
Lage, die Einsatzfähigkeit einzuschät-
zen, muss sie dies der zuständigen Füh-
rungskraft mitteilen. Gesundheitliche 
Bedenken können also ein Ausschluss-
grund hinsichtlich des Tragens von 
Atemschutzgeräten sein. 

Sollten sich Allergien im Laufe des Le-
bens allmählich ausprägen, kann dies 
auch ein Grund für eine vorzeitige 

Nachuntersuchung sein. Vor allem das 
Asthma bronchiale, eine durch Luftver-
schmutzung oder besondere körperliche 
Anstrengung hervorgerufene Atemwegs-
verengung, stellt hier eine besondere 
Gefahr dar und ist laut DGUV Empfehlung 
Atemschutzgeräte – Eignungsbeurtei-
lung (ehemals G 26) ein Ausschlusskrite-
rium. 

Von einer Allergie betroffen zu sein, 
muss jedoch nicht automatisch das 
Ende der jeweiligen Tätigkeit im Ein-
satzdienst bedeuten. Gegebenenfalls 
muss über eine (neue) adäquate Funk-
tion mit der Leitung der Feuerwehr ge-
sprochen werden, um die betroffene 
Person vor möglichen gesundheitsge-
fährdenden Risiken während des Diens-
tes zu bewahren und sie als einsatzfähi-
ges Mitglied in der freiwilligen Feuer-
wehr zu erhalten. Hierbei kann die „Ent-
scheidungshilfe für Funktion und 
Eignung in der Feuerwehr“ (Siehe ge-
genüberliegende Seite 6) eine gute Un-
terstützung liefern.

  Eine Belastung durch Pollenflug kann hefti-
ge Niesanfälle auslösen.
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Unfallstatistiken der Feuerwehr-Unfallkassen Nord, Mitte und Brandenburg:

Unfallzahlen nach „Corona-Delle“ wieder angestiegen 
Die Anzahl der Feuerwehrdienste 
haben nach den starken Einschränkun-
gen der vergangenen Jahre infolge der 
Pandemie wieder deutlich zugenom-
men – und damit auch die Anzahl der 
Unfälle. Das Niveau der Unfallzahlen 
der Jahre vor der Pandemie ist jetzt bei 
der FUK Mitte und der HFUK Nord er-
reicht worden. Bei der FUK Branden-
burg gab es einen leichten Anstieg der 
Unfallzahlen.

Feuerwehr-Unfallkasse  
Brandenburg

Unfallzahlen mit leichtem Anstieg zu 
den Vorjahren

Im Zuständigkeitsbereich der Feuer-
wehr-Unfallkasse Brandenburg ereig-
neten sich 804 Unfälle (im Jahr zuvor 
waren es 726). Dies sind 78 Unfälle 
(10,74 %) mehr als im Vorjahr. Die Zahl 
der schweren Unfälle ist im Vergleich 
zum Vorjahr um die Hälfte zurückge-
gangen. Tödliche Unfälle waren nicht 
zu verzeichnen.

Die Unfälle im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten bei der Technischen Hil-
feleistung sind prozentual annähernd 
gleichgeblieben, bei der Brandbekämp-
fung hingegen haben sie sich, bezogen 
auf die Gesamtzahl der Schadensereig-
nisse, deutlich verringert. 

Im Übungs- und Schulungsdienst ist 
die Zahl der Unfälle leicht gestiegen. 
Im Bereich Dienstsport und dienstliche 
Veranstaltungen ist die Zahl der Un-
fälle annähernd gleichgeblieben.

Brandenburg ist mit viel Kiefernwald, 
geringem Niederschlag und trockenen 
Böden eines der waldbrandgefährdets-
ten Bundesländer. Rund 300.000 Hek-
tar Waldfläche gelten als munitionsbe-
lastet.

In der Waldbrandsaison 2023 hat es 
mehr geregnet als im Jahr 2022. Dies 
führte zu einem deutlichen Rückgang 
bei der Zahl der Waldbrände in Bran-
denburg. Trotzdem wurden die Feuer-

wehren in Brandenburg zu 244 Wald-
bränden gerufen. 

Der größte Waldbrand mit 688 Hektar 
Fläche ereignete sich auf dem ehemali-
gen Truppenübungsplatz in Jüterbog 
(Teltow-Fläming). Da das Areal muniti-
onsbelastet ist, konnten bodengebun-
dene Einheiten nur von geräumten 
Wegen und Schneisen aus eingesetzt 
werden. 

Die Löscharbeiten erfolgten überwie-
gend aus der Luft. Zur Erkundung und 
Brandbekämpfung wurden unter-
schiedliche Luftfahrzeuge verschiede-
ner Aufgabenträgerinnen eingesetzt. 
Dabei waren erstmals auch Löschflug-
zeuge, die aus dem Landkreis Harz in 
Sachsen-Anhalt angefordert wurden. 

Zur Koordinierung dieser Einheiten 
werden in Brandenburg Luftkoordina-
toren an Einsatzstellen im Brand- und 
Katastrophenschutz durch die Landes-
schule und Technische Einrichtung für 
Brand- und Katstrophenschutz (LSTE) 
ausgebildet. Damit wird die Sicherheit 
und Gesundheit der Einsatzkräfte bei 
der Bekämpfung von Vegetationsbrän-
den deutlich verbessert.

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Unfallzahlen wieder auf normalem  
Niveau 

Nachdem in den Jahren der Pandemie 
die Unfallzahlen deutlich unter dem 
Durchschnitt der vorherigen Jahre 
lagen, sind die Unfallmeldungen 2023 
wieder auf dem „normalen“ Niveau an-
gekommen.

  Unfälle nach Art des Feuerwehrdienstes 2023 der FUK Brandenburg

Brandbekämpfung
12%

Techn. 
Hilfeleistung

Abwehr sonst. 
Gefahren

27%Übungs- und Schulungsdienst
23%

Arb.- und 
Werkstättendienst

5%

Dienstsport
16%

Dienstl. 
Veranstaltungen

10%

Sonstiges
1%

6%

Körperschäden nach versicherten Tätigkeiten 2023
FUK BB (804 Unfälle)

Geschäftsgebiet 
der FUK Brandenburg

Jahr 2021 2022 2023

Unfälle gesamt 619 726 804

Unfälle nach Art des 
 Feuerwehrdienstes Verteilung

Brandbekämpfung 23% 23% 12%

Techn. Hilfeleistung 26% 7% 6%

Abwehr sonst. 
 Gefahren 14% 19% 27%

Übungs- und 
 Schulungsdienst 18% 19% 23%

Arb.- und Werk-
stättendienst 5% 8% 5%

Dienstsport 5% 13% 16%

Dienstl. Veran-
staltungen 7% 9% 10%

Sonstiges 2% 2% 1%
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Der FUK Mitte wurden im Jahr 2023 ins-
gesamt 1.447 Versicherungsfälle gemel-
det. Das sind 180 Fälle mehr als im Jahr 
zuvor. Von den gemeldeten Unfallereig-
nissen lagen 1.096 in der Zuständigkeit 
der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte und 
wurden als Arbeitsunfall anerkannt (202 
Unfälle mehr als 2023). 

Betrachtet man die Tätigkeiten bei 
denen es zu Unfällen kam, zeigt sich, 
dass ein Großteil sich wieder im Ein-
satzdienst (42%) und im Übungs- & 
Schulungsdienst (30%) ereigneten, 
wobei es im Bereich Einsatzdienst zu 
einer Zunahme der Unfälle in Verbin-
dung mit Brandbekämpfungen kam. 
Viele Vegetationsbrände forderten die 
Einsatzkräfte in den Sommermonaten.

Die häufigsten Ursachen, die zu Unfäl-
len im Einsatz führten, waren zum einen 
Stolpern und Umknicken – dies ist auch 
die häufigste Unfallursache aller einge-
gangenen Unfallmeldungen – gefolgt 
von psychischen Belastungen und Herz- 
Kreislaufproblemen.

Dies zeigt, dass der Einsatzdienst in der 
Feuerwehr eine schwere Tätigkeit ist, 
die den Einsatzkräften physisch und 
psychisch viel abverlangt.

Zum Übungs- und Schulungsdienst wer-
den auch die Unfälle in Verbindung mit 
Wettbewerben der Feuerwehren ge-
zählt. Rund ein Viertel der Unfälle im 
Bereich Übungs- und Schulungsdienst 
ereigneten sich bei Wettbewerben. Die 
Ursachen sind hier oft das Getroffen 
werden von Teilen, Anstoßen und Ein-
klemmen.

Trotz steigender Unfallzahlen gibt es auch 
positive Nachrichten: 2023 ereignete sich 
kein tödlicher Unfall im Feuerwehrdienst 
in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Hanseatische Feuerwehr- 
Unfallkasse Nord

Unfallzahlen deutlich gestiegen -  
Niveau der Jahre vor der Pandemie  
erreicht

Der HFUK Nord wurden im Jahr 2023 
insgesamt 2.511 Versicherungsfälle ge-
meldet, dies sind über 200 Unfälle 
mehr als im Vorjahr. Von diesen gemel-
deten Fällen lagen 1.582 Unfälle in der 
Zuständigkeit der HFUK Nord und wur-
den anerkannt (203 Unfälle mehr als 
2022). Damit wurde der durchschnittli-
che Wert der anerkannten Unfälle der 
letzten 10 Jahre erreicht. Die Zustän-
digkeit der HFUK Nord erstreckt sich 
nicht nur auf die freiwilligen Feuerweh-
ren und ihre Jugendfeuerwehren. Hier 
ereigneten sich 1.568 Unfälle. Bei den 
Mitarbeitern der Feuerwehrtechni-
schen Zentralen, Kreis- und Stadtfeu-
erwehrverbänden, Landesfeuerwehr-
verbänden ereigneten sich die übrigen 
14 Unfälle.

  Unfälle nach Art des Feuerwehrdienstes 2023 der FUK Mitte

Brandbekämpfung
25%

Techn. Hilfeleistung
13%

Abwehr sonst. 
Gefahren

4%
Übungs- und Schulungsdienst

30 %

Arb.- und 
Werkstättendienst

3%

Dienstsport
6%

Dienstl. 
Veranstaltungen

16%

Sonstiges
3%

Körperschäden nach versicherten Tätigkeiten 2023
FUK Mitte (1.096 Unfälle)

  Unfälle nach Art des Feuerwehrdienstes 2023 der HFUK Nord

Brandbekämpfung
20%

Techn. 
Hilfeleistung

6%

Abwehr sonst. 
Gefahren

3%

Übungs- und Schulungsdienst
35%

Arb.- und 
Werkstättendienst

4%

Dienstsport
10%

Dienstl. 
Veranstaltungen

21%

Sonstiges
1%

Körperschäden nach versicherten Tätigkeiten 2023
HFUK Nord (1.568 Unfälle)

Geschäftsgebiet der FUK Mitte

Jahr 2022 2023 2024

Unfälle gesamt 595 894 1.096

Unfälle nach Art des 
 Feuerwehrdienstes Verteilung

Brandbekämpfung 33% 31% 25%

Techn. Hilfeleistung 19% 11% 13%

Abwehr sonst. 
 Gefahren 9% 7% 4%

Übungs- und 
 Schulungsdienst 21% 24% 30%

Arb.- und Werk-
stättendienst 6% 4% 3%

Dienstsport 3% 5% 6%

Dienstl. Veran-
staltungen 3% 13% 16%

Sonstiges 6% 5% 3%

Geschäftsgebiet der FUK Nord

Jahr 2021 2022 2023

Unfälle gesamt 965 1.379 1.568

Unfälle nach Art des 
 Feuerwehrdienstes Verteilung

Brandbekämpfung 31% 21% 20%

Techn. Hilfeleistung 18% 8% 6%

Abwehr sonst. 
 Gefahren 7% 8% 3%

Übungs- und 
 Schulungsdienst 22% 33% 35%

Arb.- und Werk-
stättendienst 4% 4% 4%

Dienstsport 6% 5% 10%

Dienstl. Veran-
staltungen 8% 19% 21%

Sonstiges 4% 2% 1%
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Verpflegung an der Einsatzstelle:

Essen und Trinken nicht vergessen!

Wenn die Feuerwehr in den Sommer-
monaten gerufen wird, stehen oftmals 
schweißtreibende und kraftraubende 
Einsätze auf der Tagesordnung. Das 
kostet jede einzelne Einsatzkraft Ener-
gie und geht schnell zu Lasten der 
körperlichen und mentalen Leistungs-
fähigkeit. Um im Einsatz verbrauchte 
Energie wiederzuerlangen, müssen 
Feuerwehrangehörige unter Umstän-
den an der Einsatzstelle verpflegt 
werden. Insbesondere an Tagen mit 
hohen Außentemperaturen ist auf eine 
ausreichende Versorgung zu achten.

Grundsätzlich ist für die Planung und Ver-
sorgung der Einsatzkräfte die Dauer des 
Einsatzes entscheidend. Gerade in den 
heißen Monaten müssen Erholungs- und 

Trinkpausen eingeplant werden. Reichen 
bei kurzen Einsätzen von ca. ein bis zwei 
Stunden bereits Getränke zum Ausglei-
chen des Energie- und Flüssigkeitsverlus-
tes aus, so ist bei längeren bzw. langan-
dauernden Einsätzen auch eine Zufüh-
rung von Energie über Lebensmittel zwin-
gend notwendig. Bei Einsatzzeiten von 
ca. zwei Stunden oder mehr sind leicht 
verdauliche Kohlenhydrate (Speisen „aus 
der Hand“ wie bspw. Bananen, Fruchtrie-
gel oder Vollkornkekse), die den Blutzu-
ckerspiegel für einen absehbaren Zeit-
raum konstant halten, sinnvoll. Bei Ein-
sätzen, die sich über viele Stunden hin-
ziehen, bedarf es schon „kleiner 
Mahlzeiten“ (bspw. Klassiker wie Bock-
wurst mit Brot, Vollkornnudeln mit Toma-
tensoße oder Risi-Pisi), um die Leistungs-

fähigkeit aufrecht zu erhalten. Generell 
sollte zwecks Kräftigung leicht verdauli-
ches Essen zu sich geführt werden, um 
den Körper nicht zusätzlich zu belasten.

Getränkeversorgung im  
Sommer aufstocken

Da viel Flüssigkeit durch massives 
Schwitzen ausgeschieden wird, müssen 
Getränke in ausreichender Menge nicht 
nur für Atemschutzgeräteträger und -trä-
gerinnen bereitstehen. Unabhängig von 
der Länge des Einsatzes ist die Flüssig-
keitszufuhr über entsprechende Getränke 
stets das erste Mittel der Wahl, um ge-
wissermaßen Kraft zu „tanken“. Dabei 
sollten die zugeführten Getränke keines-
wegs stark gekühlt werden. Andernfalls 

Die einsatzbedingten Unfälle sind ins-
gesamt um 42 Unfälle im Vergleich zum 
Vorjahr gesunken, als es zu zahlreichen 
Sturmeinsätzen kam. Bei diesen Einsät-
zen wurden mit 14 Unfällen 69 Fälle we-
niger gemeldet als im Jahr 2022. Gesun-
ken sind auch die Unfälle im Rahmen 
der Technischen Hilfeleistung, hier er-
eigneten sich 13 Unfälle weniger als im 
Vorjahr. Gestiegen sind die Unfälle je-
doch im Rahmen von Brandeinsätzen, 
hier gab es eine Zunahme von 34 Fällen.

Die Unfallzahlen im Rahmen des 
Übungs- und Schulungsdienstes sind 
am stärksten angestiegen. Hier wurden 

98 Unfälle mehr als im Vorjahr gemel-
det. Dazu zählen auch Ereignisse im 
Rahmen von feuerwehrtechnischen 
Vergleichen, wo sich mit 101 Unfällen 
im Vergleich zum Vorjahr 33 Fälle mehr 
ereigneten. Fast verdoppelt haben sich 
die Unfälle im Rahmen des Dienst- 
sports, hier stieg die Zahl der gemelde-
ten Unfälle von 78 auf 149. Damit ereig-
neten sich hier 10 % aller Unfälle. Dies 
ist jedoch auch in den Jahren vor dem 
Pandemiegeschehen so gewesen, wo 
der HFUK Nord im Durchschnitt 172 Un-
fälle im Zusammenhang mit dem 
Dienstsport und damit 11 % aller Un-
fälle gemeldet wurden. Auch im Rah-

men von dienstlichen Veranstaltungen 
wurden 69 Unfälle mehr gemeldet. Dies 
entspricht ebenso dem Niveau des Jah-
res 2019 und der Jahre davor. Wir 
gehen davon aus, dass in diesen Berei-
chen die Aktivitäten entsprechend zu-
genommen haben.

Bei einem Todesfall bei einer Versamm-
lung wurde festgestellt, dass der Feuer-
wehrdienst nicht todesursächlich war. 
Glücklicher Weise konnten umgehend 
Leistungen aus dem Fonds für nicht-un-
fallbedingte Gesundheitsschäden ausge-
zahlt werden, da sich die Gemeinde an 
diesem Fonds der HFUK Nord beteiligte.
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würde der Körper aufgrund der zugeführ-
ten kalten Flüssigkeit vornehmlich mit 
dem Temperaturausgleich beschäftigt 
sein und zusätzliche Wärme produzieren. 
Diesen hausgemachten Stress gilt es zu 
vermeiden, auch wenn die Verlockung 
groß ist, bei einem Einsatz unter sommer-
lichen Temperaturbedingungen abkühlen 
zu wollen. Am ehesten geeignet sind 
daher Getränke mit „Zimmertemperatur“, 
um die Regeneration voranzutreiben.

Energy-Drinks sind keine 
gute Wahl

Vielfach wird darüber diskutiert, ob 
und inwiefern die sogenannten „Ener-
gy-Drinks“ zum Leistungserhalt oder 
zur Leistungsförderung beitragen kön-
nen. Der Konsum dieser Getränke 
sollte im Zusammenhang mit dem Feu-
erwehrdienst kritisch betrachtet wer-
den. Die körperliche Anstrengung beim 

Einsatz- oder Übungsdienst sowie die 
zeitgleiche Zufuhr von Energy-Drinks 
enthaltenen Koffein und Taurin kann 
eine doppelte Belastung für Herz und 
Kreislauf hervorrufen. Infolgedessen 
kann es zu schnellerem Herzschlag 
sowie steigendem Blutdruck kommen, 
die mit Beeinträchtigungen der körper-
lichen Gesundheit einhergehen (Un-
ruhe, verminderte Reaktionsfähigkeit, 
Herzrasen). Unabhängig von der kör-
perlichen Reaktion kann der propa-
gierte „Wachmachereffekt“ bei akutem 
oder langanhaltendem Konsum indivi-
duell schnell wieder nachlassen, so 
dass ein erhoffter „Energie-Schub“ 
ausbleibt. Gut geeignet sind für Ein-
sätze und Übungen Wasser bzw. calci-
umreiche Mineralwasser (Calcium > 
150 mg/l), stark verdünnte Frucht- oder 
Gemüsesaft-Schorlen (Mischungsver-
hältnis 3:1) oder ungesüßte Kräuter- 
oder Früchtetees („handwarm“).

Als Empfehlung zur Trinkmenge wer-
den pro erwachsener Einsatzkraft min-
destens 3 Liter täglich angegeben. 
Dies kann jedoch je nach Wetterlage 
und der individuellen Beanspruchung 
variieren (jeder Einsatz ruft bei einzel-
nen Feuerwehrangehörigen unter-
schiedliche Reaktionen hervor). Bei 
Einsätzen unter Atemschutz erhöht 
sich der Flüssigkeitsbedarf entspre-
chend zusätzlich. 

Zu guter Letzt gilt auch bei der Geträn-
keversorgung im Einsatz wie im alltägli-
chen Leben, dass regelmäßig getrunken 
werden muss, bevor das Durstgefühl 
einsetzt. Somit können Flüssigkeits-
mangel und daraus resultierende Leis-
tungseinbußen rechtzeitig verhindert 
werden.

Gefährdungsbeurteilung „riskoo“:

Modul „Einsätze an und auf Gewässern“ neu hinzugefügt 
Das Programm „riskoo“ für die Gefähr-
dungsbeurteilung in der Feuerwehr hat 
ein weiteres Modul erhalten. Neu ist 
der „Einsatz an und auf Gewässern“ – 
ein Thema, welches viele Feuerwehren 
betrifft. Mit dem neuen Modul kann ab 
sofort gearbeitet werden.

Das Erstellen einer Gefährdungsbeurtei-
lung ist zentraler Bestandteil eines Ar-
beitsschutzsystems und wirksamstes 
Mittel, die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz umzusetzen. Leider wird 
das Erstellen einer Gefährdungsbeurtei-
lung auch als lästig und schwierig emp-
funden, was der Grund dafür ist, warum 
sie häufig fehlt. Auch im Feuerwehr-
dienst müssen Gefährdungsbeurteilun-
gen erstellt werden. Es wird zwischen 
Einsätzen und regelmäßig durchgeführ-
ten sowie planbaren Tätigkeiten unter-
schieden.

Im Einsatz durchlaufen die Führungs-
kräfte den Führungskreislauf nach FwDV 
100 und nutzen dabei zusätzlich das Ge-
fahrenschema AAAACEEEE. Dieses Vor-
gehen wird einer systematischen Ge-
fährdungsbeurteilung gleichgesetzt. 
Für planbare oder immer wieder vor-

kommende Tätigkeiten muss eine syste-
matische Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden.

„riskoo“ vereinfacht die Ge-
fährdungsbeurteilung

Für die Gefährdungsbeurteilung in den 
freiwilligen Feuerwehren haben die Feu-
erwehr-Unfallkassen HFUK Nord, FUK 
Mitte und FUK Brandenburg in Koopera-
tion mit der Fachfirma Mesino eine Soft-
ware entwickelt. Sie hilft, den Prozess 
Gefährdungsbeurteilung deutlich zu 
vereinfachen. Das Online-Programm mit 
dem Namen „riskoo“ steht den Feuer-
wehren im gesamten Bundesgebiet kos-
tenlos zur Verfügung.

Es ist als Online-Lösung zur Anwendung 
auf einem PC genauso wie auf einem Tab-
let oder Laptop geeignet. Es muss ledig-
lich ein Internet-Zugang zur Verfügung 
stehen, d.h. eine aufwändige Installation 
des Programms ist nicht erforderlich. Bis-
her werden folgende Module angeboten:
• Modul 1: Organisation von Sicher-

heit und Gesundheitsschutz 
• Modul 2: Feuerwehrhaus 
• Modul 3: Feuerwehrübungen

• Modul 4: Psychische Belastung im 
Feuerwehrdienst

Mit dem neuen Modul „Sicherheit an 
und auf Gewässern“ steht den Feuer-
wehren somit ein fünftes Modul zur Ver-
fügung, welches hilft, die Sicherheit bei 
Einsätzen an und auf Gewässern zu ver-
bessern. In gewohnter Weise können 
Fragen durchgegangen werden und mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. 
Werden Fragen mit „nein“ beantwortet, 
besteht Handlungsbedarf. Das Pro-
gramm ist somit eine gute Möglichkeit, 
seine eigene Organisation zu überprü-
fen und verbessern.

  Der Feuerwehr ein Boot zur Verfügung 
zu stellen, reicht nicht. Die Einsatzkräfte 
müssen auch umfassend hinsichtlich der 
Gefahren beim Einsatz auf Gewässern 
geschult werden.
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#GewaltAngehen

Studie und Kampagne der DGUV und des DFV  
zu Gewalterfahrungen
Gewalterfahrungen im Einsatz sind für 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige 
keine Seltenheit. Das ist das Ergebnis 
einer bundesweiten Umfrage unter den 
Angehörigen der freiwilligen Feuer-
wehren, die der Deutsche Feuerwehr-
verband (DFV) gemeinsam mit der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) durchgeführt und vor 
Kurzem vorgestellt hat. Danach gab 
rund die Hälfte der Befragten an, in 
den vergangenen zwei Jahren im Ein-
satz Gewalt erlebt zu haben. Verbale 
Gewalt in Form von Beleidigungen 
oder Bedrohungen dominiert dabei. 
Tätliche Angriffe kommen deutlich sel-
tener vor. DFV und DGUV appellieren 
vor diesem Hintergrund an alle Teile 
der Gesellschaft, Gewalt entschieden 
entgegenzutreten.

Die Umfrage von DFV und DGUV ist die 
erste bundesweite Befragung, die ge-
zielt Gewalterfahrungen von ehrenamt-
lichen Einsatzkräften in den Blick 
nimmt. Von Anfang November bis Mitte 

Dezember 2023 beteiligten sich über 
6.500 Feuerwehrleute daran. Das Insti-
tut für Arbeit und Gesundheit der DGUV 
(IAG) aus Dresden führte die On-
line-Befragung durch und wertete die 
Zahlen aus. 3.275 Personen gaben an, 
in den vergangenen zwei Jahren Ag-
gression im Einsatz erlebt zu haben – 
am häufigsten in Form von Beleidigun-
gen und Beschimpfungen. Häufig seien 
auch Einschüchterungsversuche – zum 
Beispiel die Androhung, mit dem Auto 
angefahren zu werden. Tätliche An-
griffe – zum Beispiel mit Fäusten, Feu-
erwerk oder einer Waffe – seien dage-
gen deutlich seltener.

Gefragt haben DFV und DGUV auch nach 
dem Umgang mit Gewalterfahrungen 
und Unterstützungsbedarfen. „Erfreu-
lich ist, dass das Meldeverhalten inner-
halb der Feuerwehr gut ist“, sagt Karl-
Heinz Banse, Präsident des Deutschen 
Feuerwehrverbandes. Mehr als drei 
Viertel der von Gewalt Betroffenen hät-
ten angegeben, intern darüber infor-

miert zu haben. Allerdings erstatteten 
viele Feuerwehrleute nach wie vor keine 
Anzeige bei der Polizei, weil sie nicht 
glaubten, dass ihr Anliegen ernst ge-
nommen werde. „Es ist überhaupt nicht 

  Kick-Off-Veranstaltung der Kampagne #GewaltAngehen unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Im Bild: Die Testi-
monials der Kampagne mit Lilian Tschan, Staatssekretärin im BMAS und Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DGUV. 
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nachvollziehbar, wenn Angriffe auf die 
Feuerwehr juristisch nicht konsequent 
verfolgt werden, weil die Strafverfol-
gungsbehörden ein ‚zu geringes öffent-
liches Interesse‘ darin sehen.“ Dr. Ste-
fan Hussy, Hauptgeschäftsführer der 
DGUV, betont: „Wer sich für andere ein-
setzt, muss sich des Rückhalts der Ge-
meinschaft sicher sein. Das heißt auch: 
Wer Gewalt gegenüber Einsatzkräften 
ausübt, muss dafür zur Rechenschaft 
gezogen werden. Jede Attacke auf sie 
ist von öffentlichem Interesse.“ Die bei-
den Spitzenverbände sehen das Ehren-
amt nachhaltig durch einen verrohten 
Umgangston sowie mangelnden Res-
pekt online und offline bedroht.

Kampagne #GewaltAngehen 
gestartet

Kampagnen wie #GewaltAngehen der 
DGUV sollen die Gesellschaft dafür 
sensibilisieren. Sechs Einsatzkräfte 
von Feuerwehren und Hilfsorganisatio-
nen traten mit persönlichen State- 
ments für das gemeinsame Anliegen 
ein: Mehr Respekt, mehr Unterstützung 
aus der Gesellschaft und einen gewalt-

freien Umgang miteinander. Zu sehen 
waren die Kampagnenmotive bereits 
ab dem vierten Quartal 2023 in den so-
zialen Medien und an Bushaltestellen 
in einer Reihe von Großstädten.

Gewalt – seien es tätliche Übergriffe 
oder Beleidigungen – ist unterdessen 
nicht nur ein Problem von Einsatzkräf-
ten. Im Jahr 2022 wurden Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen insge-
samt mehr als 14.000 meldepflichtige 
gewaltbedingte Unfälle bei der Arbeit 
oder bei ehrenamtlicher Tätigkeit ge-
meldet. Beschäftigte aus allen Bran-
chen waren betroffen. 

„Gewalt bei der Arbeit – von der Belei-
digung bis zum körperlichen Angriff – 
beeinträchtigt Sicherheit und Gesund-
heit der Betroffenen. Deswegen positi-
oniert sich die gesetzliche Unfallversi-
cherung hierzu in aller Deutlichkeit: 
Null Toleranz bei jeder Art von Ge-
walt“, betont Dr. Stefan Hussy: „Mit 
der Kampagne #GewaltAngehen wol-
len wir an alle Menschen im Land ap-
pellieren, durch ihr Verhalten zu einem 
respektvollen Miteinander bei der Ar-

beit oder bei ehrenamtlicher Tätigkeit 
beizutragen.“

Die Unfallkassen und Berufsgenossen-
schaften bieten Materialien an, die 
dabei unterstützen sollen, Gewalt be-
reits im Vorfeld zu verhindern. Kommt 
es doch zu einem gewalttätigen Über-
griff, kann dieser als Arbeitsunfall ge-
meldet werden. Die gesetzliche Unfall-
versicherung übernimmt dann die Kos-
ten für Heilbehandlung, Rehabilitation 
und zahlt gegebenenfalls eine Rente.

Im neuen Gewand und mit neuen Inhalten erschienen: 

Broschüre informiert zur Sicherheit  
im Jugend- und Kinderfeuerwehrdienst
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt! Die 
gleichnamige Informationsbroschüre 
aus dem Jahr 2012 wurde vollständig 
überarbeitet. Nun ist sie neu erschie-
nen und wird von den Feuerwehr-Un-
fallkassen zur Verfügung gestellt. 
Thematisiert werden Unfallverhütung, 
Sicherheit und Gesundheit speziell 
für den Jugend- und Kinderfeuerwehr-
dienst. 

Menschen, die in der Feuerwehr als 
Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte und 
–wartinnen sowie Betreuer und Betreu-
erinnen tätig sind, tragen eine beson-
ders hohe Verantwortung. Nicht ohne 
Grund fordert daher die DGUV Vor-
schrift 49 Unfallverhütungsvorschrift 
„Feuerwehren“ im § 17 (1): „Kinder und 
Jugendliche sind als Feuerwehrangehö-
rige geeignet zu betreuen und zu be-

aufsichtigen. Ihr körperlicher 
und geistiger Entwicklungsstand 
sowie der Ausbildungsstand sind 
beim Feuerwehrdienst zu be-
rücksichtigen“.

Unfälle und Überbeanspruchun-
gen können nachteilige Auswir-
kungen auf die Entwicklung 
haben, insbesondere auf die von 
Kindern und Jugendlichen. Der 
Schutz vor Gefahren muss des-
halb insbesondere in den Kinder- 
und Jugendfeuerwehren an ers-
ter Stelle stehen. 

Die Broschüre „Gefahr erkannt – 
Gefahr gebannt!“ enthält Anre-
gungen, wichtige Hinweise und 
Tipps, die helfen sollen, Sicher-
heit und Gesundheit in den Kin-

 

 

Gefahr  eerrkkaannnntt  ––  Gefahr  ggeebbaannnntt!!  
Sicherheit und Gesundheit der Kinder und Jugendlichen  

in der Feuerwehr 

 

Mehr zur Kampagne, 
das Ergebnis der Be-
fragung und Informa-
tionen rund um das 
Thema Gewaltprä-
vention gibt es auf 
der Webseite www.
gewalt-angehen.de.
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der- und Jugendfeuerwehren zu gewähr-
leisten, Gefahrenquellen rechtzeitig zu 
erkennen, zu beseitigen und somit Un-
fällen als auch Überbeanspruchungen 
vorzubeugen.

Nicht vergessen werden darf dabei, 
dass hier Sicherheit und Gesundheit 
auch Kinder- und Jugendschutz bedeu-
tet, d.h. Schutz vor Vernachlässigung, 
körperlicher und seelischer Gewalt, 
Misshandlung oder Missbrauch.

Seit einigen Jahren ist es in allen Bun-
desländern möglich, Kinder unter zehn 
Jahren in Kinderfeuerwehren bzw. in 
die Jugendfeuerwehr aufzunehmen. 
Und die Zahl der Mitglieder unter 10 ist 
stetig steigend. Dies war ein Grund für 
die Überarbeitung der Broschüre, da 
die Betreuung dieser Altersgruppe 
noch einmal andere Anforderungen an 
die Betreuenden und die Schaffung der 
Voraussetzungen für einen kindgerech-
ten, unfallfreien „Feuerwehr“-Dienst 
stellt. So beinhaltet die Broschüre u.a. 

Hinweise dazu, was bei Kindern unter 
zehn Jahren in der Feuerwehr zu beach-
ten ist, z.B. in Bezug auf die körperli-
chen Entwicklungen und Leistungsfä-
higkeiten, aber auch hinsichtlich bauli-
cher Anlagen.

Die Broschüre beinhaltet u.a. die Kapi-
tel praktische Ausbildung, Übungen 
zum Bundeswettbewerb, Zeltlager und 
Fahrten, Nutzung von Fahrzeugen, 
24-Stunden-Dienst. Es werden Hin-
weise zur Schutzkleidung, zum Um-
gang mit Feuerwehrtechnik, mit 
Löschgeräten, wasserführenden Ar-
maturen, Leitern, zu Ausflügen, zu Ge-
fährdungen durch Wetterereignisse 
usw. gegeben.

Als Anlagen sind die Checkliste Frei-
zeitfahrt / Zeltlager, Baderegeln und 
Hinweise zum Verhalten bei Gewitter 
beigefügt. Die Anlagen werden auf den 
Internetseiten der Feuerwehr-Unfall-
kassen als herunterladbare PDF-Doku-
mente bereitgestellt. Die Baderegeln 

und die Hinweise zum Verhalten bei 
Gewitter können dann z.B. auch als 
Aushang verwendet werden. Die Check-
liste Freizeitfahrt / Zeltlager gibt es als 
ausfüllbares PDF-Dokument. Diese 
kann bei der Vorbereitung von Zeltla-
gern und Fahrten helfen. Sie beinhaltet 
Stichworte, die als Gedächtnisstütze 
dienen sollen, z.B. zu einzuholenden 
Informationen, zur Unterkunft, zur An- 
und Abreise, zu notwendigen Abspra-
chen, zur Programmplanung und Finan-
zierung, zum möglichen Elternabend 
usw. Auch wenn die Checkliste recht 
umfangreich ist, erhebt sie keinen An-
spruch auf Vollständigkeit bzw. müs-
sen auch nicht alle enthaltenen Punkte 
zutreffend sein.

  FUK Mitte 
Die Broschüre kann 
bei den Geschäfts-
stellen in Magdeburg 
und Erfurt angefordert 
werden.

  HFUK Nord 
Dieser Ausgabe des 
Sicherheitsbriefes 
(Nr. 55) liegt jeweils 
ein Exemplar der Bro- 
schüre bei. Weitere 
Exemplare können bei 
den jeweilig zuständi-
gen Landesgeschäfts-
stellen angefordert 
werden.

  FUK Brandenburg 
Die Broschüre wird 
zu einem späteren 
Zeitpunkt an alle Auf-
gabenträger/-innen 
im Land Brandenburg 
gesendet. Weitere 
Exemplare können je-
derzeit kostenfrei bei 
der FUK Brandenburg 
angefordert werden.

Die Broschüre wird  
wie folgt verteilt:

  Gemeinsam kreativ und sicher mit Materialien und Feuerwehrausrüstung umgehen
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Programm Feuerwehrhausplanung online:

Bekanntes Design vor neuem Hintergrund  
und mit zusätzlichen Funktionen

Seit 2012 betreiben die HFUK Nord, 
FUK Mitte und FUK Brandenburg einen 
Onlineplaner für Feuerwehrhäuser. 
Ziel des Planers ist es, Feuerwehren 
und Gemeinden eine einfache Möglich-
keit zu bieten, ein neues Haus in 
Grundzügen zu planen. Häufig ist nicht 
ganz klar, welche Räume man benö-
tigt, wie groß diese sein müssen oder 
ob das vorhandene Grundstück über-
haupt groß genug ist. Darüber hinaus 
ist es auf Gemeinderatssitzungen ein-
facher etwas zu erklären, wenn man 
eine grobe Zeichnung präsentieren 
kann. Aus diesem Grund wurde der 
Feuerwehrhaus-Onlineplaner entwi-
ckelt. Er soll und kann einen Architek-
ten oder Bauingenieur nicht ersetzen, 
bietet aber schon eine gute Hilfestel-
lung zur Überschaubarkeit des geplan-
ten Bauprojektes.

Nach über 10 Jahren Betrieb war es not-
wendig, den Planer zu überarbeiten 
und hinsichtlich der dahinterstehenden 
Software anzupassen. Im gewohnten 
Design stehen jetzt eine Vielzahl an 
neuen Funktionen zur Verfügung. 

So lassen sich mit dem Programm erste 
Berührungspunkte mit den Themen 
Um- oder Neubau schaffen. Egal ob 
Grobplanung der Raumaufteilung, Er-

mittlung der Raumdimensionen oder 
Berechnung der benötigten Grund-
stücksgröße, mit dem Onlineplaner 
lassen sich bereits erste Skizzen er-
stellen, welche später als Grundlage 
für die weitere Planung mit einem Ar-
chitekten genutzt werden können.

Der bisherige Planer lässt sich für die 
Nutzenden in einer Übergangsphase 
nur noch bis zum 31. Mai 2024 aufrufen 
und wird dann abgeschaltet. 

Aus Gründen des Datenschutzes wer-
den die bestehenden Nutzerkonten 
sowie alle Alt- und Bestandsdaten 
nicht mehr gespeichert und beim Ab-
schalten des alten Planers gelöscht. 
Neuen Nutzenden wird empfohlen, den 
neuen Planer zu nutzen.

  Das neue Programm ermöglicht eine bessere Darstellung, das Einfügen von Elementen und 
eigenständige Beschriften der Räume

Fo
to

: K
at

ja
 W

or
m

ut
h 

/ 
H

FU
K

 N
or

d

Der Planer steht den 
Feuerwehren unter 
www.feuerwehrhaus- 
planer.de/ zur Verfü-
gung.

  Die Startseite des aktualisierten Programms mit Erläuterungen zur Bedienung
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Teamtraining Brandbekämpfung: 

Projektergebnisse und -materialien online
Die Teamarbeit im Bereich von Feuer-
wehreinsatzkräften hat einen enorm 
hohen Stellenwert. Bisher gab es kein 
Training, das sich explizit mit Teamar-
beitsprozessen in der Brandschutz-
ausbildung beschäftigt. In den letzten 
knapp vier Jahren hat ein DGUV-geför-
dertes Projekt ein solches Teamtrai-
ning entwickelt. Beteiligt waren 
zudem die Universitäten Lübeck und 
Bremen sowie die Berufsfeuerwehr 
Köln. Das Projekt wurde auf dem 
FUK-Forum „Sicherheit“ der Feuer-
wehr-Unfallkassen im Dezember 2023 
in Hamburg vorgestellt.

Alle entstandenen Materialien werden 
kostenfrei über eine Homepage zur Ver-
fügung gestellt. Damit kann das Trai-
ning selbstständig durchgeführt wer-
den. Die Homepage findet man unter 
https://www.teamtraining-brandbe-
kaempfung.com/projektergebnisse/ma-
terialien-fuer-das-training 

Auf der Webseite befinden sich neben 
den Informationen zum Teamtraining 
die Kontaktdaten zum Projektteam.
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Die Feuerwehr im Sommer: 

Sonderseite mit Unfallverhütungsthemen online
Eine Sonderseite „Feuerwehr im Som-
mer“ mit speziellen Unfallverhütungs-
themen für die Sommermonate ist bei 
der HFUK Nord online gegangen. Den 
Feuerwehren wird eine breit gefä-
cherte Sammlung von Themen und In-
formationen rund um die warme Jah-
reszeit geboten. 

Die Sommermonate bringen nicht nur 
Sonne und Wärme, sondern oft auch 
viel Arbeit für die Feuerwehren mit sich. 
Wenn das Thermometer in die Höhe 
schnellt und so mancher sich am Strand 
oder Badesee entspannt, steigt die Zahl 
der Alarmierungen der Feuerwehren zu 
Bränden und Hilfeleistungen. Auf der 
einen Seite gibt es die Gefahr von Vege-

tationsbränden und auf der anderen 
Seite steigt nach Wärmegewittern aber 
auch die Gefahr von Starkregen und 
Überschwemmungen.

Allgemein kann davon ausgegangen wer-
den, dass sommertypische Einsätze wie 
Wald- oder Flächenbrände von den Feu-
erwehrangehörigen viel abverlangen. 
Eine Brandbekämpfung durchzuführen, 
wird schnell zu einer schweißtreibenden 
Angelegenheit und zu einem Risiko für 
Herz und Kreislauf. Erschwerend hinzu 
kommt die hohe Luftfeuchtigkeit an 
schwülen Tagen. Es zeigt sich oft, dass 
bei einem Einsatz bereits nach kurzer 
Zeit die körperlichen Leistungsgrenzen 
erreicht werden. Erst recht, wenn 

schwere körperliche Arbeit, wie zum Bei-
spiel beim Löschen eines Feuers, verrich-
tet wird. Hier steigt die Körperkerntem-
peratur rasant an und erreicht in Einzel-
fällen durchaus Werte, die mit hohem 
Fieber vergleichbar sind. In diesem Zu-
sammenhang kommt es auch zu extre-
men Flüssigkeitsverlusten. Des Weiteren 
kann die aggressive Sonnenstrahlung auf 
der Haut schnell einen schmerzhaften 
Sonnenbrand verursachen und je nach 
UV-Strahlung mit weiteren gesundheits-
schädlichen Spätfolgen einhergehen. 

Vor dem Hintergrund der Gesundheits-
gefahren in der Sommerzeit sollten die 
Erste-Hilfe-Kenntnisse der Feuerwehr-
angehörigen im Umgang mit Hitzeschä-
den regelmäßig aufgefrischt werden.

  Brandbekämpfung ist Teamarbeit 
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Für die warme Jahreszeit wurden viele 
Inhalte, die die Feuerwehren im Som-
mer betreffen, übersichtlich aufberei-
tet. Die Seite wird laufend aktualisiert 
und erweitert. Sie finden sie über den 
Link auf der Startseite der HFUK Nord 
unter www.hfuk-nord.de (webcode 
ftso) oder über den QR-Code.
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FUK Mitte:

Erfolgreiche Tagung für Kreisbrandmeister  
für Sicherheit und Stadtsicherheitsbeauftragte  
in Weimar
Die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte, zu-
ständig für die Länder Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, veranstaltete erfolg-
reich die wiederkehrende „Tagung für 
Kreisbrandmeister für Sicherheit und 
Sicherheitsbeauftragte“, welche am 
17. und 18. November 2023 in Weimar 
stattfand. Die Veranstaltungsreihe 
dient der Fortbildung und Informati-
onsvermittlung für erfahrene Füh-
rungskräfte im Bereich der Feuer- 
wehren.

Die Teilnehmenden erhielten einen um-
fassenden Überblick über das aktuelle 
Unfallgeschehen in den freiwilligen 
Feuerwehren im Geschäftsgebiet der 
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte. Ebenso 
wurden gemeinsame Projekte inner-
halb der Arbeitsgemeinschaft der Feu-
erwehr-Unfallkassen vorgestellt und 
diskutiert. 

Das Sachgebiet „Feuerwehren und Hil-
feleistungsorganisationen“ der DGUV 
informierte die Teilnehmenden über die 
Erstellung und Überarbeitung fachspe-

zifischer Vorschriften- und Regelwerke, 
die auf die Tätigkeiten im Bereich Feu-
erwehren und Hilfeleistungsorganisati-
onen anwendbar sind. Aktuelle Er-
kenntnisse, Unfallereignisse sowie 
Schwerpunkte der Präventionsarbeit 
wurden ebenfalls präsentiert.

Themen „Sonder- und Wege-
rechte“ sowie „Fahrsicherheit“

Ein besonderes Highlight war der Vor-
trag eines Referenten der Landespoli-
zeiinspektion Jena, der das Thema 
„Sonder- und Wegerecht bei Einsatz-
fahrten“ behandelte. Dabei wurde be-
tont, dass Blaulicht und Martinshorn 
keine Freifahrtscheine für unbedachtes 
Handeln sind, da nur derjenige, der ge-
sund am Einsatzort ankommt, effektive 
Hilfe leisten kann.

Das Team des ADAC Fahrsicherheits-
zentrums Thüringen trug mit einem 
Vortrag zum laufenden "Feuer-
wehr-Fahrsicherheitstraining für Ma-
schinisten" zum erfolgreichen Seminar 

bei. Dieses speziell auf Fahrende von 
Einsatzfahrzeugen zugeschnittene 
Training berücksichtigt den enormen 
Stress und die speziellen Anforderun-
gen an Mensch und Maschine während 
Einsatzfahrten.

Abgerundet wurde das Seminar durch 
die Vorstellung des aktuellen Medien-
pakets "Führen und Fahren von Fahr-
zeugen im Feuerwehrdienst". Dieses 
Projekt der Arbeitsgemeinschaft, be-
stehend aus der Feuerwehr-Unfall-
kasse Brandenburg, der Hanseatischen 
Feuerwehr-Unfallkasse Nord, der Feu-
erwehr-Unfallkasse Mitte und der Feu-
erwehr-Unfallkasse Niedersachsen, 
bietet einen umfassenden Überblick 
über die vielschichtige Thematik des 
Führens und Fahrens von Fahrzeugen 
im Feuerwehrdienst, mit Fokus auf die 
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Unterweisungen für beauftragte 
Feuerwehrangehörige und Sicherheits-
beauftragte in ihrem ehrenamtlichen 
Tätigkeitsbereich.
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  Die neuen Auszeichnungen für körperlich leistungsfähige Feuerwehrkräfte: Abzeichen in 
Bronze, Silber und Gold.
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Abzeichen in Bronze, Silber und Gold:

FUK Mitte würdigt körperliche Fitness
Die sportwissenschaftliche Betreuung 
von Einsatzkräften der freiwilligen 
Feuerwehren in Sachsen-Anhalt und 
Thüringen ist ein wirksames und seit 
Jahren bewährtes Projekt zur Verbes-
serung der konditionellen Vorausset-
zungen der Atemschutzgeräteträgerin-
nen und -träger.

Die Feuerwehr wird mit enormen kör-
perlichen Belastungen im Einsatz kon-
frontiert: Herzfrequenz und Körpertem-
peratur steigen rapide an, während der 
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen 
unter der Schutzbekleidung beträchtlich 
ist. Daher ist ein angemessener Fitness-
zustand für Feuerwehr-Einsatzkräfte 
unabdingbar. Jeder Feuerwehrangehö-
rige sollte sich bewusst sein, dass der 
Dienst in der freiwilligen Feuerwehr 
weit mehr als ein Hobby ist. Die Kennt-
nis über die eigene Leistungsfähigkeit 
und –grenze ist eine Grundvorausset-
zung für viele Tätigkeiten.

Um die gesundheitliche Fitness der Ver-
sicherten zu fördern, bietet die Feuer-
wehr-Unfallkasse Mitte seit vielen Jah-
ren in enger Zusammenarbeit mit GRÖ-
BEL-Vitalmanagement den Einsatzkräf-
ten eine kostenlose Leistungsüberprüfung 
mit individueller Auswertung und Trai-
ningsempfehlung vor Ort an. Diese Leis-
tungsdiagnostik, angelehnt an die Eig-
nungsbeurteilung zum Tragen von 
Atemschutzgeräten, gibt Aufschluss 
über den aktuellen Stand der individuel-
len Leistungsfähigkeit.

Der Leistungstest wird auf dem Fahrrad- 
ergometer durchgeführt, wobei die 
Wattleistung schrittweise bis zur sub-
jektiven Belastungsgrenze gesteigert 
wird. Dabei werden Herzfrequenz, Watt-
leistung, Blutdruck und Sauerstoffauf-
nahmevermögen ermittelt. Die Leis-
tungsbewertung orientiert sich an den 
DGUV-Empfehlungen für arbeitsmedizi-
nische Untersuchungen, insbesondere 

der Eignungsbeurteilung für Atem-
schutzgeräteträger.

Durch einen Eingangstest im Frühjahr 
und eine Wiederholungsdiagnostik nach 
etwa sechs Monaten kann der individu-
elle Trainingseffekt bestimmt und erlebt 
werden.

Abzeichen in Bronze, Silber 
und Gold als Anreiz

Als Anreiz zur Fitnesssteigerung verleiht 
die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte seit 
diesem Jahr Abzeichen an die Teilneh-
menden des Fitnesstests in Bronze, Sil-
ber und Gold. Das Bronzeabzeichen wird 
an Teilnehmende verliehen, die an bei-
den Tests teilgenommen haben. Um das 
Silberabzeichen zu erhalten, müssen sie 
ebenfalls an beiden Tests teilnehmen 
und mindestens 80% der konditionellen 
Anforderungen an Atemschutzgeräteträ-
ger bzw. -trägerinnen erfüllen. Das Gold-
abzeichen wird denjenigen verliehen, die 
die konditionellen Anforderungen zum 
Tragen von Atemschutzgeräten zu 100% 
oder mehr erfüllen.

Die Teilnahme an der Leistungsdiagnos-
tik steht allen Einsatzkräften der freiwil-
ligen Feuerwehren aus Thüringen und 
Sachsen-Anhalt offen. Eine Ausbildung 
als Atemschutzgeräteträger ist nicht 
zwingend erforderlich.

Die Abzeichen sind eine Anerkennung 
für körperlich fitte Einsatzkräfte und 
sollen sie dazu motivieren, ihre Fitness 
weiterhin zu erhalten und zu steigern.
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Nachlese zum 9. FUK-Forum „Sicherheit“ in Hamburg: 

Feuerwehren informierten sich zu Klimawandel, 
Teams und Training

Das 9. FUK-Forum „Sicherheit“ der Feu-
erwehr-Unfallkassen HFUK Nord, FUK 
Mitte und FUK Brandenburg fand im De-
zember 2023 in Hamburg statt. Auf der 
seit langem ausgebuchten Fachtagung 
informierten sich mehr als 300 Fach- 
und Führungskräfte der Feuerwehren 
über die Themenschwerpunkte „Klima-
wandel, Teams und Training“. 

Die 2-tägige Fachtagung in der Hand-
werkskammer Hamburg eröffnete Hannes 
Möller, Präsident des Landesfeuerwehr-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern 
und stellv. Vorstandsvorsitzender der 
HFUK Nord. Im darauffolgenden Block 
ging es um die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Arbeit sowie die Sicher-
heit und Gesundheit in den Feuerwehren. 
Vorträge von Manfred Gerdes und Rai-
mund Engel zum Waldbrandgeschehen 
und dessen Überwachung im Land Bran-
denburg sowie Fabian Kalisch (Deutscher 
Wetterdienst) gaben einen ersten fachli-
chen Einblick. Das Thema Unfallverhü-
tung bei Sturmeinsätzen behandelten 
Toni Ullbrich und Dirk Rixen von den Feu-
erwehr-Unfallkassen Brandenburg und 
Nord. Claudine Strehl vom IFA-Institut der 
DGUV in Sankt Augustin referierte über 
die Einwirkungen der UV-Strahlung. 

Unter altbewährter Moderation der Ta-
gung von Professor Peer Rechenbach er-
folgten als Abschluss des ersten Tages 
Diskussionsrunden zu den Themen. 

Im zweiten Block „Teams und Training“ 
ging es um das Forschungsprojekt: "Ge-
meinsam stark - Professionelles Team-
training für mehr Sicherheit und weniger 
Stress in der Brandbekämpfung", zu dem 
Fabienne Aust von der Uni Lübeck refe-
rierte. Der Blick über den Tellerrand 
durfte nicht fehlen: In seinem Vortrag 
„Teamtraining von Luftfahrzeugbesat-
zungen“ gab Daniel Diekmann einen Ein-
blick in die Team-Sicherheitsprozeduren 
der Pilotinnen und Piloten im Cockpit von 
Verkehrsflugzeugen. Andreas Bielagk 
stellte das Projekt „Das ICH sind WIR“ 
der Feuerwehr-Unfallkassen Branden-
burg, Mitte und HFUK Nord vor.

Abgerundet wurde die Tagung von einer 
„Aktuellen Stunde“, in der Tim Pelzl 
vom Fachbereich „Feuerwehren“ der 
DGUV einige bundesweite Neuheiten im 
Bereich Sicherheit und Gesundheit im 
Feuerwehrwesen vorstellte. 

Die Abendveranstaltung auf dem Tradi-
tionssegler „Rickmer Rickmers“ nutzten 
nach Abschluss des ersten Tages des 
FUK-Forum „Sicherheit“ zudem zahlrei-
che Tagungsgäste, um ihr Netzwerk zu 
pflegen und sich zu den Themen des Fo-
rums auszutauschen.

  Die Fachtagung wurde wie in den Vorjahren in der altehrwürdigen Handwerkskammer Hamburg 
ausgerichtet.
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  Mehr als 300 Fach- und Führungskräfte der Feuerwehren informierten sich in Hamburg an zwei Tagen über die Themenschwerpunkte „Klimawandel, 
Teams und Training“.
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Köpfe:

Neu im Team der FUK Mitte 
Wir stellen Ihnen hier die drei neuen 
Mitarbeiter der FUK Mitte vor die eine 
Ausbildung zur Aufsichtsperson be-
ginnen.

Seit 1. September 2023 ist Herr Stephan 
Deckert als Aufsichtsperson in Vorbe-
reitung bei der FUK Mitte am Standort 
Erfurt tätig. Herr Steven Wilzek und 
Frau Henriette Karsten haben die Aus-
bildung zur Aufsichtsperson am 1. Ja-
nuar 2024 in der Geschäftsstelle Sach-
sen-Anhalt begonnen. Alle drei sollen 
das Team der FUK Mitte langfristig ver-
stärken.

Stephan Deckert hat ein Studium in der 
Fachrichtung Maschinenbau mit dem 
Abschluss Bachelor of Engineering an 
der Hochschule Schmalkalden absol-
viert. Er war die letzten 10 Jahre als Kon-
strukteur für Etikettiertechnik tätig und 
ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Vogelsberg (LK 
Sömmerda/Thüringen). 

Steven Wilzek hat Maschinenbau an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg studiert und war zuletzt als Pro-
zessplaner bei einem Automobilzuliefe-
rer angestellt. Er ist seit über 20 Jahren 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Deetz-Badewitz (LK Anhalt-Bitterfeld/
Sachsen-Anhalt) und dort als Zugführer 
und Ortswehrleiter aktiv.

Henriette Karsten hat den Studiengang 
Management (Bau Immobilien Infra-
struktur) an der Bauhaus-Universität 
Weimar mit dem Master of Science ab-
geschlossen und war zuletzt an der Ot-
to-von-Guericke-Universität Magde-
burg als Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und Brandschutzbeauftragte tätig. Ihr 
Aufgabengebiet beinhaltete die umfas-
sende Gewährleistung der Arbeitssi-
cherheit sowie die Erfüllung des bauli-
chen und organisatorischen Brand-
schutzes an der Universität.
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  Die 3 „Neuen“ bei der FUK Mitte: v.l.n.r. Henriette Karsten, Stephan Deckert und Steven Wilzek


